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Texte du Praesidium Amendement proposé

Die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten

tragen bei Gesetzgebungsvorschlägen und

-initiativen, die im Rahmen der Abschnitte 4 und

5 dieses Kapitels vorgelegt werden, Sorge für die

Achtung des Subsidiaritätsprinzips gemäß den

im Protokoll über die Anwendung der Grundsät-

ze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit

vorgesehenen Modalitäten.

Die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten

können sich an den Bewertungsmechanismen

nach Artikel III-156 der Verfassung sowie an der

politischen Kontrolle der Tätigkeiten von Euro-

just und Europol gemäß den Artikeln III-169 und

III-172 beteiligen.

Die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten

tragen bei Gesetzgebungsvorschlägen und

-initiativen, die im Rahmen der Abschnitte 4 und

5 dieses Kapitels vorgelegt werden, Sorge für die

Achtung des Subsidiaritätsprinzips gemäß den

im Protokoll über die Anwendung der Grundsät-

ze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit

vorgesehenen Modalitäten.

Die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten

können sich an den Bewertungsmechanismen

nach Artikel III-156 der Verfassung sowie an der

politischen Kontrolle der Tätigkeiten von Euro-

just und Europol gemäß den Artikeln III-169 und

III-172 beteiligen.

Begründung:

Bedarf für einen Bewertungsmechanismus („Peer Review“) ist nicht erkennbar. Bisher unter Um-

ständen bestehende Umsetzungsschwierigkeiten im Rahmen der dritten Säule, die darin bestehen,

dass Rahmenbeschlüsse und Übereinkommen von den Mitgliedstaaten nicht rechtzeitig ratifiziert

und umgesetzt worden sind, dürften mit der Vergemeinschaftung des Bereichs in dieser Form nicht

mehr auftreten. Der Kommission und den Mitgliedstaaten stehen mit den Maßnahmen nach Arti-

kel III-261 ff (ex-Artikel 226 ff) ausreichende Kontrollmöglichkeiten zur Verfügung (vgl. auch Än-

derungsvorschlag zu Artikel III-156).


